
Vertrag zur Nutzung des Clubheims TC Jever 

zwischen 

Tennisclub Jever e.V. 

Anton-Reling-Straße 2  

26441 Jever 

 

Im Namen des Vorstandes des TC Jever e.G. vertreten durch 

 

_______________________________________ 

- im Folgenden „Vermieter“ genannt - 

und 

 

[Name des Mitglieds] 

________________________________________ 

Straße / Wohnort 

________________________________________ 

Geburtsdatum 

________________________________________ 

Telefon/E-Mail 

_____________________________________________________________________________-im - -  

- im Folgenden „Mieter“ genannt - 

 

 

§1 Mietgegenstand 

 

Der Vermieter stellt dem Mieter das TC Clubheim, zur Nutzung am ____________________ [Datum] 

zur Verfügung. 

 

§2 Mietzweck 

Das Clubheim wird ausschließlich für folgende Veranstaltung genutzt: 

 

_________________________________________________ [Beschreibung der Veranstaltung].  

 

https://www.google.de/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47b6896362a97fd7:0x945c276a6aa8352b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.de/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47b6896362a97fd7:0x945c276a6aa8352b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


§3 Mietdauer 

 

Die Mietdauer beginnt am ____________________ [Datum, Uhrzeit]  

 

und endet am ___________________________[Datum, Uhrzeit]. 

 

§4 Mietpreis und Kaution 

 

Der Mietpreis und die Kaution betragen jeweils 100,00 Euro EUR und sind bis spätestens 2 Wochen 

vor Nutzung auf das Konto DE29 2805 0100 0001 1341 39 LZO Jever zu überweisen. 

 

Die Kaution von 100 Euro wird bei ordnungsgemäßer Übergabe zurückerstattet.  

 

§5 Pflichten des Mieters 

 

1. Der Mieter verpflichtet sich, das Clubheim und das Inventar pfleglich zu behandeln. 

2. Schäden am Gebäude, Mobiliar oder sonstigen Einrichtungen sind unverzüglich dem Vermieter zu 

melden und vom Mieter zu ersetzen. 

3. Die Einhaltung von Lärmschutz- und Sicherheitsvorschriften liegt in der Verantwortung des Mieters. 

4. Nach der Veranstaltung ist das Clubheim in gereinigtem Zustand zurückzugeben. Müll ist zu 

entsorgen.  

 

§6 Haftung und Haftungsausschluss 

1. Die Nutzung des Clubheims erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für 

Unfälle, Sach- oder Personenschäden, die während der Nutzung entstehen. 

2. Der Mieter stellt den Vermieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit 

der Nutzung des Clubheims entstehen. 

3. Der Mieter haftet für Schäden, die durch ihn oder seine Gäste verursacht werden. 

4. Der Vermieter haftet nur für Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen 

sind. 

 

Ort, Datum 

 

_________________________________________________________________________________ 

Unterschrift Vermieter     Unterschrift Mieter 


